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Steuerabschluss 2020 

 

Der Gesamtsteuerertrag übersteigt das Budget um insgesamt CHF 833‘894 bzw. 13 %. Ge-

genüber dem Vorjahresabschluss resultiert ein Mehrertrag von CHF 536‘572, wobei der Steu-

erfuss um 5 % auf neu 99 % erhöht wurde. 

Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern sind gesamthaft Mehreinnahmen in der Höhe 

von CHF 640‘928 zu verzeichnen. Der budgetierte Aktiensteuerertrag wurde um CHF 125‘476 

übertroffen.  

An Quellensteuern sind im Rechnungsjahr 2020 CHF 125‘396 vereinnahmt worden. Dies ent-

spricht einem Minus von CHF 34‘603gegenüber dem Budget.  

Bei den Sondersteuern konnten Mehreinnahmen gegenüber dem Budget von CHF 102‘092 

verbucht werden.  

 

 

Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2022/2025 

 

Am 26. September 2021 finden die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 

2022/2025 statt. Im Gemeinderat steht bereits fest, dass es zu 2 Vakanzen kommen wird: 

Walter Koch wird nach 20-jähriger Behördentätigkeit (12 Jahre Gemeindeammann, 8 Jahre 

Gemeinderat) nicht mehr für eine weitere Amtsperiode kandidieren. Ebenso verzichtet Vi-

zeammann Peter Gauch nach 12-jähriger Behördentätigkeit (8 Jahre Vizeamman, 4 Jahre 

Gemeinderat) auf eine erneute Kandidatur. Zur Wiederwahl stellen sich die Gemeinderäte 

Cornelia Stutz, Daniel Pietsch und Norbert Ender. Als Gemeindeammann kandidiert Norbert 

Ender. Cornelia Stutz stellt sich zur Wahl als Frau Vizeammann. 

Das Wahlbüro ersucht alle weiteren amtierenden Mitglieder von Kommissionen, die der 

Volkswahl unterliegen (Finanzkommission, Mitglieder und Ersatzmitglieder der Steuerkommis-

sion, Mitglieder des Wahlbüros), sowie alle Personen, die Mitglied einer (nicht der Volkswahl 

unterliegenden) gemeinderätlichen Kommission sind, dem Gemeinderat bis spätestens 31. 

März 2021 schriftlich oder per E-Mail an gemeindeverwaltung@niederwil.ch mitzuteilen, ob 

sie sich zur Wiederwahl stellen. Im Falle eines Rücktrittes wäre eine schriftliche Meldung bis 

zum gleichen Datum einzureichen.  
 

Die Gesamterneuerungswahl für die Schulpflege entfällt, da dieses Gremium mit Beschluss 

des Aargauer Stimmvolks vom 27. September 2020 per Ende 2021 abgeschafft wird. 

 

 

Seniorenausflug wird verschoben 

 

Der für den 18. Juni 2021 geplante Seniorenausflug wird aufgrund der aktuellen Lage im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus verschoben. Aktuell ist vorgesehen, den Anlass am 

17. September 2021 durchzuführen. 
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Bauen ohne Baubewilligung 

 

Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen, dass das Erstellen von Bauten und Anlagen, we-

sentliche Umgestaltungen, Erweiterungen oder Zweckänderungen an Gebäuden, sowie 

deren Beseitigung einer Baubewilligung bedürfen. 

Wer Bauten oder Anlagen ohne Bewilligung oder unter Verletzung einer solchen erstellt, 

macht sich strafbar. Im Zweifelsfall erteilt die Bauverwaltung KIP Siedlungsplan AG Wohlen 

(056 618 30 10) gerne Auskunft, ob ein Bauvorhaben bewilligungspflichtig ist oder nicht.  

 

 

Baugesuchspublikation 

 

Baugesuch-Nr.: 2021/03 

Bauherrschaft: Ortsbürgergemeinde Niederwil, c/o Gemeinderat Niederwil 

Bauvorhaben: Schaffung von 2 Tümpel für Amphibien 

Lage: Hooneri 

Zusatzgesuche: Departement Bau, Verkehr und Umwelt 

Auflagefrist: 15.02.2021 – 16.03.2021 

 

Allfällige Einwendungen haben einen Antrag und eine Begründung zu enthalten und sind 

innert der Auflagefrist dem Gemeinderat Niederwil einzureichen. 

 

 

Neuer Mitarbeiter Hauswartsteam 

 

Herr Rasmey Sun, wohnhaft in Dottikon, verstärkt ab dem 22. März 2021 das Team des Haus-

wartsdienstes. Wir heissen Rasmey Sun schon heute herzlich willkommen und wünschen ihm 

viel Freude am neuen Arbeitsplatz. 

 

 

Geschwindigkeitskontrolle 

 

Am 11. Februar 2021 führte die Regionalpolizei Bremgarten eine Geschwindigkeitskontrolle 

im Bereich Göslikerstrasse (Höhe Algierweg) durch. Von den 138 gemessenen Fahrzeugen 

fuhren 9 (6.52 %) zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 64 km/h. Die 

erlaubte Geschwindigkeit beträgt in diesem Strassenabschnitt 50 km/h. 

 

 

Anlauf- und Beratungsstelle der Pro Senectute 

 

Gemäss § 18 Abs. 2 des Aargauischen Pflegegesetzes dient die Anlauf- und Beratungsstelle 

betagten Personen und ihren Angehörigen zur Information über das Angebot der vorhan-

denen Dienste, zur Beratung und zur Vermittlung der benötigten Dienstleistungen. Von den 

Einwohnern der Gemeinde Niederwil stammten im Jahr 2020 total 14 Kontaktaufnahmen 

bei total 7‘212 Anfragen aus dem gesamten Kanton. Laut Pro Senectute wurde über das 

gesamte letzte Jahr hinweg 58‘006 Mal auf die Internetseite www.info-ag.ch zugegriffen. 
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